
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/12/11 96/20/0578
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §37;

AVG §60;

WaffG 1986 §6 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs2;

Rechtssatz

Zwischen den in § 6 Abs 2 Wa9G aufgezählten, die Verläßlichkeit jedenfalls ausschließenden Tatbeständen einerseits

und den Voraussetzungen des § 6 Abs 1 Wa9G liegt eine Bandbreite von möglichen Di9erenzierungen, welche die

Behörde im Sinne der gebotenen Vorsicht zur Vermeidung von Gefährdungen der Umwelt durch den Umgang mit

Waffen zu prüfen hat.
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